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Mehr Grün statt Beton
Grünräume schützen, Wachstum gestalten, das Klima einplanen: Hemishofen überarbeitet seine Nutzungsplanung.  
An einer ungewöhnlich gut besuchten Informationsveranstaltung stellte die Gemeinde die Pläne erstmals öffentlich vor. 

Jean-Marc Rossi

HEMISHOFEN.  Die Turnhalle 
füllt sich schneller, als Stühle 
nachgetragen werden können. 
Gemeindepräsident Giorgio 
Calligaro begrüsste am Diens-
tag die Anwesenden zur Infor-
mationsveranstaltung über die 
Revision der Nutzungspla-
nung. Der Prozess stehe noch 
am Anfang, betonte er: «Auf-
geschaltet haben wir noch 
nichts. Erst muss es der Ge-
meinderat genehmigen; im 
Herbst sollte es so weit sein.» 
Grundlage bildet die 2022 vor-
gestellte Siedlungsentwick-
lungsstrategie mit dem Ziel, 
Grünräume zu erhalten und 
aufzuwerten sowie den histori-
schen Ortskern zu schützen.

Im April wurde bekannt, 
dass Hemishofen – das bereits 
im Bundesinventar der schüt-
zenswerten Ortsbilder der 
Schweiz (ISOS) eingetragen ist 
– von regionaler auf nationale 
Bedeutung aufgestuft werden 
soll. «Falls das eintrifft, wird die-
ser Entscheid Auswirkungen auf 
die Bauordnung haben. Zum ge-
gebenen Zeitpunkt werden wir 
den Entwurf noch einmal über-
arbeiten», sagte Calligaro.

Klimaanpassung  
als Planungsauftrag
Pascal Häberli vom Planungsbü-
ro Inexo in Schaffhausen stellte 
die wichtigsten Änderungen 
gegenüber der geltenden Bau-
ordnung und dem Zonenplan 
vor. Bestehende Regelungen 
wurden auf ihre Verständlich-
keit und Gültigkeit geprüft und 
in Zusammenarbeit mit dem 
Gemeinderat wurden neue Zie-
le definiert.

«Wir bemerken an diesen 
für den Mai ungewöhnlich heis-
sen Temperaturen, wie sich das 
Klima verändert. Wie gehen wir 
in Zukunft damit um?», fragte 
Häberli. Zunehmende Hitzeta-
ge und Starkregenereignisse 
wurden im Entwurf berücksich-
tigt: Mehr Bäume und Grünräu-

me sollen geschaffen, versiegel-
te Böden dagegen vermieden 
werden.

Das «wunderschöne Dorf» 
besitze bereits zahlreiche ge-
schützte Grünzonen, sagte Hä-
berli – eben jene, die auch die 
Aufwertung im ISOS begrün-
den. Im überarbeiteten Bau- 
und Zonenplan werden weitere 
Grünzonen definiert, mehr-
heitlich angrenzend an be-
stehende. Neu entstehen Gar-
tenzonen in der Nähe des Ufer-
bereichs, wo Gartenhäuschen 
erlaubt sein sollen, jedoch kei-
ne Wohnbauten.

Um eine übermässige Ver-
dichtung zu verhindern, wie sie 
zuweilen in anderen Ortschaften 
zu beobachten sei, empfiehlt Hä-
berli eine Pflicht für einen Quar-

tierplan in den definierten Ent-
wicklungsgebieten. Als Areale 
mit Potenzial für künftiges 
Wachstum sind die Sägerei, Blä-
si und Hafacker vorgesehen.

Wärmeinseln verhindern, 
Bäume schützen
Olaf Wolter von Suter von Känel 
Wild, Planer und Architekten in 
Zürich, erläuterte die konkreten 
Bestimmungen der überarbeite-
ten Bauordnung. «Wir streben 
eine dem Klima angepasste 
Siedlungsentwicklung an.» Da-
für wurden die Hemishofer 
Siedlungsgebiete daraufhin 
untersucht, in welchen Berei-
chen das Gelände nachts wenig 
auskühlt.

«Versiegelte Flächen neh-
men mehr Wärme auf und bil-

den Wärmeinseln, im Unter-
schied zu Grünbereichen», er-
klärte Wolter. «Bei Neubauten 
wollen wir von Beginn weg die 
Umgebung mitdenken: Wie 
wird sie gestaltet, wie lässt sich 
die Versiegelung minimieren, 
damit Wasser natürlich versi-
ckern kann?»

Zu den geplanten Massnah-
men gehören Vorschriften zum 
Erhalt von Bäumen und Vorgär-
ten, ein Verbot von Schottergär-
ten, unversiegelten Abstellplät-
zen für Fahrzeuge sowie eine Be-
grünungspflicht für Flachdächer.

«Unser Ziel ist ein ausgewo-
genes Ortsbild, in dem Bäume 
eine wichtige Rolle spielen», so 
Wolter weiter. Zu diesem 
Zweck wird je nach Bauzone 
eine unterschiedliche Grünflä-

chenziffer eingeführt, ein kan-
tonal vorgegebenes Instru-
ment, das die Durchgrünung 
der Siedlung fördert. Hemisho-
fen weise in diesem Bereich be-
reits sehr gute Werte auf und 
profitiere von einer hohen Be-
grünung. «Wenn wir diese in 
Zukunft sicherstellen wollen, 
müssen wir jetzt die Weichen 
dazu stellen.»

Eine Liberalisierung betrifft 
die Dachformen in den Wohn- 
und Arbeitszonen: Die Pflicht zu 
Sattel- und Giebeldächern wird 
aufgehoben und mehr gestalte-
rischer Spielraum zugelassen.

Moderates Wachstum  
statt Bauverzicht
Aus dem Publikum wurden 
überwiegend Detailfragen ge-

stellt; vereinzelt wurde die Re-
gelungsdichte bedauert. Wolter 
hielt dem entgegen: «Einspra-
chen gibt es auch dort, wo kei-
ne Vorschriften existieren oder 
diese unklar definiert sind.» 
Klare Bestimmungen verein-
fachten das Bauen im Grunde.

Calligaro versicherte: «Wir 
sind nicht gegen das Bauen; wir 
wünschen uns ein moderates 
Wachstum und wollen dieses ge-
stalten.»

Im August wird der Gemein-
derat den Beschluss fassen und 
das Rekursverfahren einleiten. 
Im Herbst folgen die kantonale 
Vorprüfung sowie das Einwen-
dungsverfahren. Im Frühling 
2028 wird die Gemeindever-
sammlung über die revidierte 
Nutzungsplanung entscheiden.

Recht direkt  Senden Sie Ihre rechtlichen Fragen an unsere Expertin Annina Meyer-Vögeli 

Auch ein geschenktes Haus kann teuer sein
Aus der SN-Leserschaft wird die 
Frage gestellt, ob der Staat auf 
die Kinder zurückgreifen kann, 
wenn Eltern ihr Haus bereits 
«mit warmen Händen» – also als 
Schenkung zu Lebzeiten – über-
tragen haben und später pflege-
bedürftig werden. Und weiter: 
Gibt es eine zeitliche Grenze, 
nach der solche Folgen nicht 
mehr drohen?

Die Frage beschäftigt viele 
Familien. Gerade ältere Men-
schen möchten ihr Eigenheim 
frühzeitig an die nächste Gene-
ration weitergeben – oft in der 
Hoffnung, später alles geregelt 
zu haben. Doch neben den erb-
rechtlichen Fragen geraten da-
bei oft noch zwei weitere recht-
liche Themen in den Hinter-

grund. Wenn Pflegekosten 
später nicht mehr aus eigenen 
Mitteln bezahlt werden können, 
prüfen die Behörden genau, ob 
zuvor Vermögen verschenkt 
wurde. Wer beispielsweise sein 
Haus unentgeltlich oder deut-
lich unter Wert an die Kinder 
überträgt, muss sich diesen Ver-
mögensverzicht grundsätzlich 
weiterhin anrechnen lassen – 
selbst wenn die Übertragung 
viele Jahre zurückliegt. Eine Ver-
jährung gibt es hier nicht. Der 
angerechnete Betrag reduziert 
sich lediglich jedes Jahr um 
10’000 Franken.

Nicht immer führt eine 
Hausüberschreibung aber auto-
matisch zu einer Kürzung der 
Ergänzungsleistungen. In ge-

wissen Fällen lässt sich dies ver-
meiden – etwa wenn sich die El-
tern bei der Übertragung einen 
genügend grossen Gegenwert 
vorbehalten, beispielsweise in 
Form eines Wohnrechts mit ent-
sprechendem wirtschaftlichem 
Wert. Das zweite wichtige The-
ma betrifft die sogenannte Ver-
wandtenunterstützungspflicht. 
Das Schweizerische Zivilgesetz-
buch verpflichtet Kinder unter 
bestimmten Umständen dazu, 
ihre bedürftigen Eltern finan-
ziell zu unterstützen. Vorausset-
zung ist, dass die Kinder selbst 
in «günstigen Verhältnissen» 
leben.

Diese Schwelle liegt höher, 
als viele vermuten. In günstigen 
Verhältnissen lebt nur, wer auf-

grund seiner finanziellen Ge-
samtsituation – berücksichtigt 
werden Einkommen und Vermö-
gen – ein wohlhabendes Leben 
führen kann. Dies ist gemäss 
SKOS-Richtlinien beispielswei-
se bei einem kinderlosen Ehe-
paar erst dann der Fall, wenn 
nach Abzug einer grosszügigen 
Bedarfspauschale von 15’000 
Franken pro Monat überhaupt 
noch ein Überschuss verbleibt. 
Und selbst davon kann höchs-
tens die Hälfte als Unterstüt-
zungsbeitrag verlangt werden.

Wichtig ist aber: Eine zeitli-
che Grenze gibt es nicht. Die 
Unterstützungspflicht kann 
grundsätzlich auch viele Jahre 
nach einer Hausüberschreibung 
noch relevant werden.

Fazit: Eine Hausüberschreibung 
zu Lebzeiten kann sinnvoll sein. 
Sie kann aber finanzielle Konse-
quenzen haben – für die Eltern 
und die Kinder. Wer frühzeitig 
plant, sollte deshalb nicht nur an 
Steuern und Erbfragen denken, 
sondern auch an mögliche Pfle-
gekosten, Ergänzungsleistun-
gen und langfristige Folgen in-
nerhalb der Familie.

Annina Meyer-Vögeli, 

Dr. iur. Rechtsanwältin Annina 
Meyer-Vögeli ist Schaffhauserin 
«durch und durch» und auf 
Vermögens- und Erbrecht 
spezialisiert. Sie führt in Schaff-
hausen eine eigene Kanzlei. 

«Versiegelte 
Flächen  
nehmen mehr  
Wärme auf 
und bilden 
Wärmeinseln, 
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zu Grün­
bereichen.»
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Zur Person   
Meyer-Vögeli hat in Zürich Jura 
studiert, in ihrer Doktorarbeit widmete 
sie sich dem Schweizer Erbrecht. Nach 
ihrem Abschluss war sie als Rechtsan-
wältin in Zürich tätig, im Frühling 2025 
hat sie sich selbständig gemacht. 
Fragen, die anonymisiert von Annina 
Meyer-Vögeli in den SN oder online 
beantwortet werden können, sind zu 
richten an: recht@shn.ch.


